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DOKUMENTE ZUM ZEITGESCHEHEN

„Die ‚Hartz-IV‘-Regelleistungen sind nicht 
verfassungsgemäß“
Pressemitteilung des Bundesverfassungsgerichts vom 9. Februar 2010 (Auszüge)

In seinem Grundsatzurteil vom Februar 2010 rügte das Bundesverfassungsgericht die Berechnungsgrund-
lagen der Hartz-IV-Regelsätze (vgl. dazu auch Martin Staiger, Hartz IV oder Menschenwürde, in: „Blätter“ 
3/2010, S. 9-12). Wir dokumentieren im Folgenden die zentralen Entscheidungsgründe, den Wortlaut der 
Entscheidung dokumentieren wir auf www.blaetter.de. – D. Red.  

[...] II. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 
Der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts hat entschieden, dass die Vorschriften des 
SGB II, die die Regelleistung für Erwachsene und Kinder betreffen, nicht den verfassungs-
rechtlichen Anspruch auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums aus 
Art. 1 Abs. 1 GG in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 GG erfüllen. Die Vorschriften bleiben bis 
zur Neuregelung, die der Gesetzgeber bis zum 31. Dezember 2010 zu treffen hat, weiter an-
wendbar. Der Gesetzgeber hat bei der Neuregelung auch einen Anspruch auf Leistungen 
zur Sicherstellung eines unabweisbaren, laufenden, nicht nur einmaligen, besonderen Be-
darfs für die nach § 7 SGB II Leistungsberechtigten vorzusehen, der bisher nicht von den 
Leistungen nach §§ 20 ff. SGB II erfasst wird, zur Gewährleistung eines menschenwürdigen 
Existenzminimums jedoch zwingend zu decken ist. [...]

Der Entscheidung liegen im Wesentlichen folgende Erwägungen zu Grunde: 
1. a) Das Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums aus 
Art. 1 Abs. 1 GG in Verbindung mit dem Sozialstaatsprinzip des Art. 20 Abs. 1 GG sichert 
jedem Hilfebedürftigen diejenigen materiellen Voraussetzungen zu, die für seine physische 
Existenz und für ein Mindestmaß an Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen und poli-
tischen Leben unerlässlich sind. Dieses Grundrecht aus Art. 1 Abs. 1 GG hat als Gewährleis- 
tungsrecht in seiner Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 GG neben dem absolut wirkenden An-
spruch aus Art. 1 Abs. 1 GG auf Achtung der Würde jedes Einzelnen eigenständige Bedeu-
tung. Es ist dem Grunde nach unverfügbar und muss eingelöst werden, bedarf aber der Kon-
kretisierung und stetigen Aktualisierung durch den Gesetzgeber, der die zu erbringenden 
Leistungen an dem jeweiligen Entwicklungsstand des Gemeinwesens und den bestehenden 
Lebensbedingungen auszurichten hat. Der Umfang des verfassungsrechtlichen Leistungs-
anspruchs kann im Hinblick auf die Arten des Bedarfs und die dafür erforderlichen Mittel 
nicht unmittelbar aus der Verfassung abgeleitet werden. Die Konkretisierung obliegt dem 
Gesetzgeber, dem hierbei ein Gestaltungsspielraum zukommt. Zur Konkretisierung des An-
spruchs hat der Gesetzgeber alle existenznotwendigen Aufwendungen folgerichtig in einem 
transparenten und sachgerechten Verfahren nach dem tatsächlichen Bedarf, also realitätsge-
recht, zu bemessen.

b) Dem Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers bei der Bemessung des Existenzmini-
mums entspricht eine zurückhaltende Kontrolle der einfachgesetzlichen Regelung durch 
das Bundesverfassungsgericht. Da das Grundgesetz selbst keine exakte Bezifferung des An-
spruchs erlaubt, beschränkt sich bezogen auf das Ergebnis die materielle Kontrolle darauf, 
ob die Leistungen evident unzureichend sind. Innerhalb der materiellen Bandbreite, welche 
diese Evidenzkontrolle belässt, kann das Grundrecht auf Gewährleistung eines menschen-
würdigen Existenzminimums keine quantifizierbaren Vorgaben liefern. Es erfordert aber eine 
Kontrolle der Grundlagen und der Methode der Leistungsbemessung daraufhin, ob sie dem 
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Ziel des Grundrechts gerecht werden. [...] Das Bundesverfassungsgericht prüft deshalb, ob 
der Gesetzgeber das Ziel, ein menschenwürdiges Dasein zu sichern, in einer Art. 1 Abs. 1 GG 
in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 GG gerecht werdenden Weise erfasst und umschrieben hat, 
ob er im Rahmen seines Gestaltungsspielraums ein zur Bemessung des Existenzminimums 
im Grundsatz taugliches Berechnungsverfahren gewählt hat, ob er die erforderlichen Tatsa-
chen im Wesentlichen vollständig und zutreffend ermittelt und schließlich, ob er sich in allen 
Berechnungsschritten mit einem nachvollziehbaren Zahlenwerk innerhalb dieses gewählten 
Verfahrens und dessen Strukturprinzipien im Rahmen des Vertretbaren bewegt hat. [...]

2. Die in den Ausgangsverfahren geltenden Regelleistungen von 345, 311 und 207 Euro 
können zur Sicherstellung eines menschenwürdigen Existenzminimums nicht als evident 
unzureichend angesehen werden. Für den Betrag der Regelleistung von 345 Euro kann eine 
evidente Unterschreitung nicht festgestellt werden, weil sie zur Sicherung der physischen 
Seite des Existenzminimums zumindest ausreicht und der Gestaltungsspielraum des Gesetz-
gebers bei der sozialen Seite des Existenzminimums besonders weit ist. Dies gilt auch für den 
Betrag von 311 Euro für erwachsene Partner einer Bedarfsgemeinschaft. Der Gesetzgeber 
durfte davon ausgehen, dass durch das gemeinsame Wirtschaften Aufwendungen gespart 
werden und deshalb zwei zusammenlebende Partner einen finanziellen Mindestbedarf ha-
ben, der geringer als das Doppelte des Bedarfs eines Alleinlebenden ist. Es kann ebenfalls 
nicht festgestellt werden, dass der für Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres ein-
heitlich geltende Betrag von 207 Euro zur Sicherung eines menschenwürdigen Existenzmi-
nimums offensichtlich unzureichend ist. Es ist insbesondere nicht ersichtlich, dass dieser Be-
trag nicht ausreicht, um das physische Existenzminimum, insbesondere den Ernährungsbe-
darf von Kindern im Alter von 7 bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres zu decken. 

3. Das Statistikmodell, das für die Bemessung der sozialhilferechtlichen Regelsätze gilt und 
nach dem Willen des Gesetzgebers auch die Grundlage für die Bestimmung der Regellei-
stung bildet, ist eine verfassungsrechtlich zulässige, weil vertretbare Methode zur realitäts-
nahen Bestimmung des Existenzminimums für eine alleinstehende Person. Es stützt sich auch 
auf geeignete empirische Daten. Die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe bildet in sta-
tistisch zuverlässiger Weise das Verbrauchsverhalten der Bevölkerung ab. Die Auswahl der 
untersten 20 Prozent der nach ihrem Nettoeinkommen geschichteten Einpersonenhaushalte 
nach Herausnahme der Empfänger von Sozialhilfe als Referenzgruppe für die Ermittlung der 
Regelleistung für einen Alleinstehenden ist verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden. [...]

4. Die Regelleistung von 345 Euro ist nicht in verfassungsgemäßer Weise ermittelt worden, 
weil von den Strukturprinzipien des Statistikmodells ohne sachliche Rechtfertigung abgewi-
chen worden ist. 

a) Der in § 2 Abs. 2 Regelsatzverordnung 2005 festgesetzte regelsatz- und damit zugleich 
regelleistungsrelevante Verbrauch beruht nicht auf einer tragfähigen Auswertung der Ein-
kommens- und Verbrauchsstichprobe 1998. Denn bei einzelnen Ausgabepositionen wurden 
prozentuale Abschläge für nicht regelleistungsrelevante Güter und Dienstleistungen (zum 
Beispiel Pelze, Maßkleidung und Segelflugzeuge) vorgenommen, ohne dass feststand, ob 
die Vergleichsgruppe (unterstes Quintil) überhaupt solche Ausgaben getätigt hat. Bei ande-
ren Ausgabepositionen wurden Kürzungen vorgenommen, die dem Grunde nach vertretbar, 
in der Höhe jedoch empirisch nicht belegt waren (zum Beispiel Kürzung um 15% bei der 
Position Strom). Andere Ausgabepositionen, zum Beispiel die Abteilung 10 (Bildungswesen), 
blieben völlig unberücksichtigt, ohne dass dies begründet worden wäre. [...]

5. Die Ermittlung der Regelleistung in Höhe von 311 Euro für in Bedarfsgemeinschaft zusam-
menlebende Partner genügt nicht den verfassungsrechtlichen Anforderungen, weil sich die Män-
gel bei der Ermittlung der Regelleistung für Alleinstehende hier fortsetzen, denn sie wurde auf der 
Basis jener Regelleistung ermittelt. Allerdings beruht die Annahme, dass für die Sicherung des 
Existenzminimums von zwei Partnern ein Betrag in Höhe von 180 Prozent des entsprechenden 
Bedarfs eines Alleinstehenden ausreicht, auf einer ausreichenden empirischen Grundlage. 
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6. Das Sozialgeld für Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres von 207 Euro ge-
nügt nicht den verfassungsrechtlichen Vorgaben, weil es von der bereits beanstandeten Re-
gelleistung in Höhe von 345 Euro abgeleitet ist. Darüber hinaus beruht die Festlegung auf 
keiner vertretbaren Methode zur Bestimmung des Existenzminimums eines Kindes im Alter 
bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres. Der Gesetzgeber hat jegliche Ermittlungen zum 
spezifischen Bedarf eines Kindes, der sich im Unterschied zum Bedarf eines Erwachsenen 
an kindlichen Entwicklungsphasen und einer kindgerechten Persönlichkeitsentfaltung aus-
zurichten hat, unterlassen. Sein vorgenommener Abschlag von 40 % gegenüber der Regel-
leistung für einen Alleinstehenden beruht auf einer freihändigen Setzung ohne empirische 
und methodische Fundierung. Insbesondere blieben die notwendigen Aufwendungen für 
Schulbücher, Schulhefte, Taschenrechner etc. unberücksichtigt, die zum existentiellen Be-
darf eines Kindes gehören. Denn ohne Deckung dieser Kosten droht hilfebedürftigen Kin-
dern der Ausschluss von Lebenschancen. Auch fehlt eine differenzierte Untersuchung des 
Bedarfs von kleineren und größeren Kindern. 

7. Diese Verfassungsverstöße sind weder durch die Auswertung der Einkommens- und 
Verbrauchsstichprobe 2003 und die Neubestimmung des regelsatzrelevanten Verbrauchs 
zum 1. Januar 2007 noch durch die Mitte 2009 in Kraft getretenen §§ 74 und 24a SGB II be-
seitigt worden. 

a) Die zum 1. Januar 2007 in Kraft getretene Änderung der Regelsatzverordnung hat 
wesentliche Mängel, wie zum Beispiel die Nichtberücksichtigung der in der Abteilung 10 
(Bildungswesen) der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe erfassten Ausgaben oder die 
Hochrechnung der für 2003 ermittelten Beträge entsprechend der Entwicklung des aktu-
ellen Rentenwertes, nicht beseitigt. 

b) Das durch § 74 SGB II eingeführte Sozialgeld für Kinder ab Beginn des 7. bis zur Voll-
endung des 14. Lebensjahres in Höhe von 70 Prozent der Regelleistung für einen Allein-
stehenden genügt den verfassungsrechtlichen Anforderungen bereits deshalb nicht, weil es 
sich von dieser fehlerhaft ermittelten Regelleistung ableitet. Zwar dürfte der Gesetzgeber 
mit der Einführung einer dritten Altersstufe und der § 74 SGB II zugrunde liegenden Be-
messungsmethode einer realitätsgerechten Ermittlung der notwendigen Leistungen für Kin-
der im schulpflichtigen Alter näher gekommen sein. Den Anforderungen an die Ermittlung 
des kinderspezifischen Bedarfs ist er dennoch nicht gerecht geworden, weil die gesetzliche  
Regelung weiterhin an den Verbrauch für einen erwachsenen Alleinstehenden anknüpft. 

c) Die Regelung des § 24a SGB II, die eine einmalige Zahlung von 100 Euro vorsieht, fügt 
sich methodisch nicht in das Bedarfssystem des SGB II ein. Zudem hat der Gesetzgeber den 
notwendigen Schulbedarf eines Kindes bei Erlass des § 24a SGB II nicht empirisch ermittelt. 
Der Betrag von 100 Euro pro Schuljahr wurde offensichtlich freihändig geschätzt. 

8. Es ist mit Art. 1 Abs. 1 GG in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 GG zudem unvereinbar, dass 
im SGB II eine Regelung fehlt, die einen Anspruch auf Leistungen zur Sicherstellung eines 
zur Deckung des menschenwürdigen Existenzminimums unabweisbaren, laufenden, nicht 
nur einmaligen, besonderen Bedarfs vorsieht. [...] 

9. Die verfassungswidrigen Normen bleiben bis zu einer Neuregelung, die der Gesetzge-
ber bis zum 31. Dezember 2010 zu treffen hat, weiterhin anwendbar. Wegen des gesetzgebe-
rischen Gestaltungsspielraums ist das Bundesverfassungsgericht nicht befugt, aufgrund ei-
gener Einschätzungen und Wertungen gestaltend selbst einen bestimmten Leistungsbetrag 
festzusetzen. Da nicht festgestellt werden kann, dass die gesetzlich festgesetzten Regellei-
stungsbeträge evident unzureichend sind, ist der Gesetzgeber nicht unmittelbar von Verfas-
sungs wegen verpflichtet, höhere Leistungen festzusetzen. Er muss vielmehr ein Verfahren 
zur realitäts- und bedarfsgerechten Ermittlung der zur Sicherung eines menschenwürdigen 
Existenzminimums notwendigen Leistungen entsprechend den aufgezeigten verfassungs-
rechtlichen Vorgaben durchführen und dessen Ergebnis im Gesetz als Leistungsanspruch 
verankern. [...]


